
Innen- und Rechtsausschuss 
L 215 / L 217 

- 1 -

Entwurf eines Gesetzes zum Dritten Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

Drucksache 20/429 (neu) 

Gegenüberstellung von § 26 Absatz 1 MÄStV 
in der Fassung nach dem 

Zweiten Medienänderungsstaatsvertrag  
und der Fassung nach dem Entwurf zum  
Dritten Medienänderungsstaatsvertrag

Fassung gemäß Zweitem Medienände-
rungsstaatsvertrag vom 27.12.2021: 

Fassung gemäß Entwurf zum Dritten Medi-
enänderungsstaatsvertrag: 

§ 26
Auftrag 

§ 26
Auftrag 

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten ist, durch die Herstellung und Ver-
breitung ihrer Angebote als Medium und Faktor
des Prozesses freier individueller und öffentli-
cher Meinungsbildung zu wirken und dadurch
die demokratischen, sozialen und kulturellen
Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ha-
ben in ihren Angeboten einen umfassenden
Überblick über das internationale, europäi-
sche, nationale und regionale Geschehen in al-
len wesentlichen Lebensbereichen zu geben.
Sie sollen hierdurch die internationale Verstän-
digung, die europäische Integration und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und
Ländern fördern. Ihre Angebote haben der Bil-
dung, Information, Beratung und Unterhaltung
zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere
zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll
einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil
entsprechen.

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten ist, durch die Herstellung und Ver-
breitung ihrer Angebote als Medium und Faktor
des Prozesses freier individueller und öffentli-
cher Meinungsbildung zu wirken und dadurch
die demokratischen, sozialen und kulturellen
Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ha-
ben in ihren Angeboten einen umfassenden
Überblick über das internationale, europäi-
sche, nationale und regionale Geschehen in al-
len wesentlichen Lebensbereichen zu geben.
Sie sollen hierdurch die internationale Verstän-
digung, die europäische Integration, den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt sowie den ge-
samtgesellschaftlichen Diskurs in Bund und
Ländern fördern. Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten haben die Aufgabe, ein
Gesamtangebot für alle zu unterbreiten. Bei
der Angebotsgestaltung sollen sie dabei
die Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus der
Beitragsfinanzierung erwachsen, und
durch eigene Impulse und Perspektiven zur
medialen Angebotsvielfalt beitragen. Allen
Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an
der Informationsgesellschaft ermöglicht
werden. Dabei erfolgt eine angemessene
Berücksichtigung aller Altersgruppen, ins-
besondere von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, der Belange von
Menschen mit Behinderungen und der An-
liegen von Familien. Die öffentlich-rechtli-
chen Angebote haben der Kultur, Bildung,
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Fassung gemäß Zweitem Medienände-
rungsstaatsvertrag vom 27.12.2021: 

Fassung gemäß Entwurf zum Dritten Medi-
enänderungsstaatsvertrag: 

Information und Beratung zu dienen. Unter-
haltung, die einem öffentlich-rechtlichen 
Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. Der 
Auftrag im Sinne der Sätze 8 und 9 soll in 
seiner gesamten Breite auf der ersten Aus-
wahlebene der eigenen Portale und über 
alle Tageszeiten hinweg in den Vollpro-
grammen wahrnehmbar sein. 

 




